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Belehrung „Arbeitsunfähigkeit“ 

Krankmeldungen müssen immer telefonisch oder persönlich erfolgen. Ändert sich bei einem erneuten 
Arztbesuch die Prognose über die Dauer der Erkrankung oder ergibt sich etwas Neues hinsichtlich der 
Erkrankung (längerer Ausfall / Arbeitsunfähigkeit, Rehabilitationsmaßnahmen, Wiedereinstieg mit 
Hamburger Modell, o.ä.), so muss diese Information ebenfalls wieder unverzüglich dem Arbeitgeber 
weitergegeben werden. Auch eine Gesundmeldung zählt hierzu, die am letzten Tag der Krankmeldung 
telefonisch bis spätestens 13:00 Uhr, wie oben beschrieben, zu erfolgen hat. 

Eine Arbeitsunfähigkeit ist bereits ab dem ersten Tag durch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
beim Arbeitgeber nachzuweisen, auch wenn die Dauer der Arbeitsunfähigkeit weniger als drei Tage 
beträgt. Bei längerer Arbeitsunfähigkeit muss die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt 
spätestens am 3. Werktag (Samstag ist auch ein Werktag) beim Arbeitgeber eingegangen sein.  

Meldungen per WhatsApp, Facebook, SMS, FAX oder Nachrichten auf dem Anrufbeantworter gelten 
nicht als persönliche Meldung! 

Meldungen haben immer bei der Einrichtungs- oder stellv. Leitung zu erfolgen. Sollte eine persönliche 
Meldung nicht möglich sein, so hat die Meldung beim Trägerbüro zu erfolgen. Die Telefonnummern 
hierfür hängen aus und müssten Ihnen bekannt sein. 

Entsteht die Arbeitsunfähigkeit während der Dienstzeit, ist das gleiche Vorgehen wie oben beschrieben 
einzuhalten. Es muss auch dann, immer eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Tag eingereicht 
werden, wenn der Dienst schon teilweise abgeleistet wurde. 

Ebenfalls ist bei einer Arbeitsunfähigkeit das Betreten der Arbeitsstätte untersagt, dies gilt auch für 
Feste, Seminare, Dienstbesprechungen, etc. 

Bei Arbeitsunfällen ist unverzüglich die Einrichtungsleitung bzw. das Trägerbüro zu informieren, ein 
Besuch beim Unfallarzt sowie eine schriftliche Unfallmeldung sind erforderlich. Für schriftliche 
Unfallmeldungen befinden sich Meldebögen innerhalb der Einrichtung (Büro). 

 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

 

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
 
 

Belehrung „Brandschutz und Unfallverhütung“  
Über die gesetzlichen Bestimmungen des Brandschutzes für Tageseinrichtungen wurde ich 
unterrichtet. Die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen wurden mir mitgeteilt. Meine 
Verpflichtung, in Hinblick auf die Brandschutzordnung habe ich hiermit zur Kenntnis genommen. 

In Notfällen richtig handeln 

Notfallsituationen, wie Verletzungen durch Stürze oder allergische Reaktionen auf Insektenstiche, 
gehören zum Kita-Alltag. Wichtig ist, schnell das Richtige zu tun. 

• Ruhe bewahren: Oberstes Gebot bei allen Unfällen ist Ruhe und Besonnenheit. Häufig verbessert 
bereits ein beruhigendes Einwirken auf das Kind dessen Zustand. Und: Je ruhiger Sie sind, desto besser 
bewältigen Sie die nachfolgenden Schritte. 
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• Erkennen: Was ist geschehen? Verschaffen Sie sich rasch einen Überblick und retten Sie das Kind aus 
der akuten Gefahrensituation. Verhindern Sie, dass weitere Unfälle geschehen könnten, indem Sie 
beispielsweise Sicherungen aufstellen. 

• Beurteilen: Welche Gefahr droht? Untersuchen Sie das Kind zügig, aber besonnen auf Verletzungen. 
Kontrollieren Sie die Atmung und prüfen Sie, ob das Herz schlägt. Die Atmung lässt sich am besten 
kontrollieren, indem Sie eine Hand unterhalb der Rippen auf den Bauch legen. Wenn sich die 
Bauchdecke hebt, atmet das Kind. Herzschlag bzw. Puls lässt sich am besten in der Leiste prüfen. 

• Handeln: Was erfordert die Situation? Bei Bewusstlosigkeit und Herz- und Atemstillstand immer 
sofort den Rettungsdienst über die 112 verständigen und bei Herz- und Atemstillstand direkt mit 
Sofortmaßnahmen (Mund-zu-Nase-Beatmung und Herzmassage) beginnen. Beginnen Sie dabei mit 
der Beatmung, damit die Sauerstoffversorgung im Blut gesichert ist. 

Erst wenn Sie Erste-Hilfe geleistet und alle notwendigen Schritte eingeleitet haben, um Schlimmeres 
zu verhindern, informieren Sie die Eltern. Erklären Sie ihnen in Ruhe, was passiert ist und welche 
Schritte sie bereits eingeleitet haben. Zum Glück verlaufen die meisten Unfälle eher glimpflich und 
erfordern keinen Notarzt. Wenn ärztliche Hilfe erforderlich ist, müssen Sie entscheiden, wie schnell 
das Kind einem Arzt oder einer Ärztin vorgestellt werden muss. Bei einer leichten Verletzung reicht es 
möglicherweise aus, wenn die Eltern nach der Erstversorgung benachrichtigt werden, damit sie selbst 
einen Arzt oder eine Ärztin mit ihrem Kind aufsuchen. 

Hinweis 
Kinder sind für die Zeit in der Kita und auch auf dem Weg dorthin gesetzlich unfallversichert. Unfälle 
sollten deshalb immer mit Datum und Hergang schriftlich dokumentiert werden. 
 

siehe Brandschutzordnung Teil A (Fluchtplan, Aushang in der Einrichtung) 
siehe Brandschutzordnung Teil B (soweit vorhanden) 
Anlage 1 Brandschutz in Kitas und Umgang mit Feuerlöschern 
 

 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

 

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
 
 

Belehrung „Datenschutz/ Datengeheimnis“  

Verpflichtung auf das Datengeheimnis 

Sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter, 

aufgrund Ihrer Aufgabenstellung in unserem Unternehmen gilt für Sie das Datengeheimnis nach § 53 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG neu) sowie der DSGVO. Hiernach ist es Ihnen untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten oder anderen Personen diese Daten unbefugt 
mitzuteilen oder zugänglich zu machen. 

Gem. § 53 BDSG neu sind Sie verpflichtet, das Datengeheimnis zu wahren. Diese Verpflichtung besteht 
auch über das Ende Ihrer Tätigkeit in unserem Unternehmen hinaus. Näheres können Sie dem 
anliegenden Merkblatt entnehmen. 
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Wir weisen Sie darauf hin, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis mit Freiheits- oder Geldstrafe 
geahndet werden können. Auch Schadensersatzansprüche können bei einer unbefugten Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung von Daten bestehen und arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen. 
Abschriften der genannten Vorschriften des BDSG sind beigefügt. 

Ihre sich ggf. aus dem Arbeits- bzw. Dienstvertrag oder gesonderten Anweisungen ergebende 
allgemeine Geheimhaltungsverpflichtung wird durch diese Erklärung nicht berührt. 

Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass Sie über die gesetzlichen Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes unterrichtet wurden. Die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen 
wurden Ihnen mitgeteilt. Ihre Verpflichtung auf das Datengeheimnis nach § 53 BDSG habe Sie hiermit 
zur Kenntnis genommen. 

Merkblatt zum Datengeheimnis  

Das BDSG sowie die DSGVO regeln die Verwendung von personenbezogenen Daten. Dabei ist es 
grundsätzlich nicht von Belang, ob diese Daten „digital“ (in Datenbanken, Dateien, IT-Systemen/-
Applikationen etc.) oder „analog“ (Karteikarten, Akten etc.) verwendet werden. Personenbezogene 
Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person.  Gehen Sie im Zweifel bei Daten immer davon aus, dass ein 
Personenbezug vorliegt und fragen Sie bei ihren Vorgesetzten oder der betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten nach, wenn Sie unsicher sind, wie Sie mit den Daten umgehen sollen.  

Nach dem § 46 BDSG fallen unter die Datenverarbeitung alle mit oder ohne Hilfe automatisierter 
Verfahren ausgeführten Vorgänge oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die 
Speicherung, die Anpassung, die Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich, 
die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. Beachten Sie bitte auch, dass 
personenbezogene Daten grundsätzlich beim Betroffenen zu erheben sind.  

Wir fühlen uns dem Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit verpflichtet. Sofern nicht 
anders angeordnet, tragen Sie bitte Sorge dafür, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu 
erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.  

Auszug aus dem Bundesdatenschutzgesetz 

§ 53 Datengeheimnis:  
Mit Datenverarbeitung befasste Personen dürfen personenbezogene Daten nicht unbefugt 
verarbeiten (Datengeheimnis). Sie sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu 
verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach der Beendigung ihrer Tätigkeit fort.  
 
§ 42 Strafvorschriften: 
1. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht 
allgemein zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu 
berechtigt zu sein,  
a. einem Dritten übermittelt oder  
b. auf andere Art und Weise zugänglich macht und hierbei gewerbsmäßig handelt.  
 
2. Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene 
Daten, die nicht allgemein zugänglich sind,  
a. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 
b. durch unrichtige Angaben erschleicht  
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und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen.  
 
3. Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der 
Verantwortliche, die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde.  
 
4. Eine Meldung nach Art. 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichtigung nach Art. 34 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Strafverfahren gegen den Meldepflichtigen oder 
Benachrichtigenden oder seine in § 52 Abs. 1 StPO bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des 
Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden verwendet werden.  
 
§ 83 Schadensersatz  
1. Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Person durch eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die nach diesem Gesetz oder nach anderen auf ihre Verarbeitung anwendbaren Vorschriften 
rechtswidrig war, einen Schaden zugefügt, ist er oder sein Rechtsträger der betroffenen Person zum 
Schadensersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit bei einer nichtautomatisierten 
Verarbeitung der Schaden nicht auf ein Verschulden des Verantwortlichen zurückzuführen ist.  
 
2. Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die betroffene Person eine 
angemessene Entschädigung in Geld verlangen.  
 
3. Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten nicht ermitteln, welche 
von mehreren beteiligten Verantwortlichen den Schaden verursacht hat, so haftet jeder 
Verantwortliche beziehungsweise sein Rechtsträger.  

4. Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden der betroffenen Person mitgewirkt, ist § 254 
BGB entsprechend anzuwenden.  

5. Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen geltenden Verjährungsvorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.  

Achtung:  
Besondere Schweigepflicht als staatl. anerk. Sozialpäd./Sozialarb., Psychol., Vertrauensperson 
schwerbehinderter Menschen gem. § 94 SGB IX → Belehrung nach § 203 StGB bzw. § 155 SGB IX 
 

Datenschutzhinweise gem. EU-DSGVO für Arbeitnehmer*innen 

Hiermit wollen wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns 
und Ihre Rechte diesbezüglich geben.  
 
1. Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung und an wen können Sie sich mit Fragen 

wenden? 
 

Verantwortliche Stelle ist: 
Hauptstadtkinder gGmbH 
Stavangerstraße 3 
10439 Berlin 
Geschäftsführer: S. Erkovan 
 
Büro:  030 28506723 
Fax:   030 88942257  
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www.hauptstadt-kinder.de 
info@hauptstadt-kinder.de 

 
Unsere/n Datenschutzbeauftragte/n erreichen Sie: 

  
Frau Rechtsanwältin Nele Trenner 
Kitahelp UG (haftungsbeschränkt) 
Fehrbelliner Straße 50 
10119 Berlin 
030 44 04 56 45 
datenschutz@hauptstadt-kinder.de 

 
2. Welche Daten nutzen wir und aus welchen Quellen erheben wir die Daten? 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von Ihnen als Bewerber*in oder Vertragspartner*in 
erhalten. Darüber hinaus verarbeiten wir ggf. personenbezogene Daten, die wir aus beruflichen 
Netzwerken (Xing o.ä.) über Sie erhalten. Schließlich verarbeiten wir ggf. personenbezogene Daten, 
die wir von staatlichen Stellen (Finanzamt, Sozialbehörden, Aufsichtsbehörden, …) oder von vorherigen 
Arbeitgebern (Zeugnis, bei Einwilligung auch entsprechende Nachfragen) sowie ggf. Ihrer 
Ausbildungsstelle (Fachschule, Universität, Ausbildungsbetrieb, …) erhalten. 
 
Solche personenbezogenen Daten können sein: 
 
Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort und -land, Staatsangehörigkeit, Anschrift, 
Unterschrift des Mitarbeitenden, Beginn und ggf. Ende der Beschäftigung, wöchentliche Arbeitszeit, 
monatliche Vergütung, Urlaubsanspruch, Daten der Einstellungsuntersuchung, Führungszeugnis, 
Personalnummer, Familienstand, Konfession, Kinderanzahl, Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse), 
Ausbildung, Bankverbindung (Bankbezeichnung, Bankleitzahl/ IBAN, Kontonummer/ BIC, 
Kontoinhaber), Berufsbezeichnung, Voll- oder Teilzeitbeschäftigung, Befristung, Steuerdaten (Steuer 
ID Nummer, Steuerklasse, Kinderfreibeträge), Sozialversicherungsdaten (Sozialversicherungsnummer, 
Krankenkasse, gesetzlich/ privat, Krankenversicherungsnummer) 
 
3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten? Auf welcher Rechtsgrundlage? 

Wir verarbeiten die o.g. personenbezogenen Daten nach den Bestimmungen der EU-DSGVO und des 

BDSG. 

 zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO) 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung unserer 

vertraglichen Pflichten aus dem Arbeitsvertrag oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen (Auswahlverfahren zur Besetzung freier Stellen). 

 aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 c und e 

DSGVO): Wir sind als Arbeitgeber*in gesetzlich verpflichtet, bestimmte Daten für 

Finanzämter, Sozialversicherungsträger, ggf. den Zoll (zur Bekämpfung von Schwarzarbeit) 

zu erheben. 

 

Auch unterliegen wir als Träger der ambulanten und stationären Jugendhilfe / von Kinder-

tageseinrichtungen / Horten / … gesetzlichen Verpflichtungen zur Datenverarbeitung, 

insbesondere bei einer möglichen Gefahr für das Kindeswohl, bei der wir mit dem 

Jugendamt entsprechende Maßnahmen ergreifen müssen.   
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- im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO) 
Auch verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten über die Vertragserfüllung hinaus 

zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten:  

 Geltendmachung rechtlicher Ansprüche oder Verteidigung bei Streitigkeiten 

 Verhinderung von Straftaten 

 Wahrung/Sicherstellung des Hausrechts und Sammlung von Beweismitteln etwa 

mittels Videoüberwachung 

 Maßnahmen zur Gebäudesicherung (Zutrittskontrollen bzw. -beschränkungen) 

 

 aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO) 

Zudem können Sie in die Datenverarbeitung zu bestimmten Zwecken auch einwilligen, so 

dass die Verarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung rechtmäßig ist. Einwilligungen 

können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden – bis zu einem Widerruf 

erfolgte Verarbeitungen der Daten sind weiterhin von der erteilten Einwilligung gedeckt. 

 da die Verarbeitung erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 
oder einer anderen natürlichen Person zu schützen (Art. 6 Abs. 1 d DSGVO): Insbesondere 
Gesundheitsdaten benötigen wir auch, um lebenswichtige Interessen des Betroffenen zu 
schützen. 
 

4. An wen übermitteln wir Ihre Daten? 
Innerhalb des Trägers erhalten nur diejenigen Stellen / Mitarbeiter*innen Zugriff auf die Daten, die 
diese zur Erfüllung unserer gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten benötigen.  
Darüber hinaus setzen wir Dienstleister ein, die ebenfalls Daten etwa zur Verwaltung oder Abrechnung 
erhalten. Diese Stellen sind auf das Datengeheimnis verpflichtet und unterliegen unseren 
datenschutzrechtlichen Weisungen. 
An Dritte geben wir nur aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder mit Ihrer ausdrücklichen 
Einwilligung Daten weiter. Dies betrifft etwa den Austausch mit der Aufsichtsbehörde sowie die 
Weitergabe an Finanzamt und Sozialversicherungsträger. 
 
5. Übermitteln wir Daten in ein Drittland? 
Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Stellen in Staaten außerhalb der EU erfolgt nur 
mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung oder im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung. Dienstleister 
in Drittländern sind zur Einhaltung des Datenschutzniveaus in Europa verpflichtet.  
 
6. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten so lange, wie sie zur Zweckerfüllung notwendig sind. Sind 
die Daten für die Erfüllung unserer vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten nicht mehr erforderlich, 
werden sie regelmäßig gelöscht. Sie werden darüber hinaus noch aufbewahrt zu folgenden Zwecken: 
 

 Erfüllung steuer- und abrechnungsrechtlicher Aufbewahrungsfristen (Handelsgesetz, Abgaben-
ordnung, ggf. Verordnungen zur Finanzierung des Trägers), die Fristen betragen zwischen 2 und 10 
Jahren ab Schluss des Jahres, in welchem die Pflicht zur Erklärung etwa gegenüber dem Finanzamt 
entstand. 
 

 Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten nach SGB VIII für einrichtungsbezogene Informa-
tionen (5 Jahre). 
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 Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfristen (regelmäßig drei 
Jahre, maximal bis zu 30 Jahre). 

 
7. Welche Rechte haben Sie? 
Jede/r Betroffene hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, auf Berichtigung nach Art. 16 
DSGVO, auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, 
auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO sowie auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO, Recht auf 
Auskunft und Löschung mit den Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. 
Auch besteht das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde gem. Art. 77 DSGVO. 
Schließlich können Sie uns gegenüber erteilte Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. Verarbeitungen auf Grundlage der Einwilligungserklärung bis zum Widerruf sind weiterhin 
zulässig. 
 
8. Müssen Sie Daten bereitstellen? 
Sie müssen uns die Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung des Vertrags 
erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. 
Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO: 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1e und f 

DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es 

sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 

Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst telefonisch an 030/28506723   /  per Mail 
an info@hauptstadt-kinder.de   /   per Fax an 030/34669664 gerichtet werden.  
 
 

Datenschutz mit Praxisbeispielen 

Als Mitarbeitende in einer Kindertageseinrichtung verarbeiten Sie täglich personenbezogene Daten 

von Kindern, Eltern und gegebenenfalls anderen Mitarbeitenden, welche unter dem besonderen 

Schutz der DSGVO stehen. 

Hiermit möchten wir Ihnen einen Überblick über die für Ihre Arbeit bestehenden Besonderheiten und 

Probleme geben. 

1. Definitionen 

Personenbezogene Daten beziehen sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person und 

beschreiben physische, physiologische, genetische, psychische, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale 

Merkmale dieser Person. Hierunter fallen etwa Name und Geburtsdatum, Geburtsort oder Fotos und 

Entwicklungsberichte. 

Außerdem gibt es sogenannte Besondere Kategorien personenbezogener Daten, welche einem noch 

stärkeren Schutz unterliegen. Hierunter fallen Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, 

politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszuge-

mailto:info@hauptstadt-kinder.de
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hörigkeit hervorgehen sowie biometrische und genetische Daten, Gesundheits-daten und Daten zum 

Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer Person. 

Die Person, von welcher diese Daten direkt oder indirekt erhoben werden, ist die betroffene Person. 

Auf diese Person bezieht sich die Schutzfunktion der DSGVO, d.h. beispielsweise Unternehmen fallen 

nicht unter den Schutz dieses Gesetzes. 

Die betroffenen Personen sind im Kontext eines Kitaträgers Kinder und deren Familienangehörige, also 

auch etwa Abholberechtigte des Kindes sowie Mitarbeitende. Es können aber auch externe Personen, 

welche in einer Beziehung zum Träger stehen, betroffene Personen sein, beispielsweise 

Physiotherapeuten oder Musikpädagogen. 

Der Träger ist Verantwortlicher im Sinne des Gesetzes, also verantwortlich für den Schutz der 

personenbezogenen Daten. Der Verantwortliche bestimmt allein über die Zwecke und Mittel der 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Über den Arbeitsvertrag sind Sie verpflichtet, diesen 

Schutz ebenfalls einzuhalten. 

2. Der Grundsatz 

Grundsätzlich dürfen personenbezogene Daten nur dann verarbeitet werden, wenn mindestens eine 

der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der Daten für einen oder mehrere konkrete Zwecke 

eingewilligt. Hier sind z.B. Fotoeinwilligungen für einen konkreten Zweck (etwa in Portfolios oder für 

die Geburtstagskalender im Gruppenraum etc.) zu nennen. An diese Einwilligungserklärungen werden 

spezielle Anforderungen gestellt; diese zu erfüllen fällt aber in die Sphäre des Trägers. 

Als Mitarbeitende müssen Sie diese Einwilligungen kennen und darauf achten, dass diese 

Einwilligungen im pädagogischen Alltag eingehalten werden. Wenn Sie also wissen, dass etwa ein 

bestimmtes Kind nicht fotografiert werden darf, dann ist dies verbindlich. 

b) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich. Hierunter fallen etwa die für die 

Betreuung relevanten Daten des Kindes (bspw. Notfallkontaktdaten oder Informationen zu Allergien) 

aber auch Angaben zur Erfüllung der Arbeitsverträge der Mitarbeitenden (bspw. Bankdaten oder 

Daten der arbeitsmedizinischen Untersuchungen). Auch die Überlegung, welche Daten für die 

Vertragserfüllung relevant sind fällt hauptsächlich in den Bereich des Trägers. 

c) Die Verarbeitung ist aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung, welcher der Verantwortliche 

unterliegt, erforderlich. Hier sind insbesondere die Meldepflichten des Trägers bzgl. besonderer 

Vorkommnisse, der Betreuungsumfänge oder der Personalmeldungen zu nennen. 

d) Auch kann die Verarbeitung zulässig sein, um lebenswichtige Interessen einer Person zu schützen. 

Insbesondere im Kinderschutzverfahren findet diese Rechtsgrundlage Anwendung, aber auch 

Notfallmedikamente oder Allergieinformation fallen hierunter. 

e) Es können aber auch berechtigte Interessen des Verantwortlichen als Grundlage für die 

Verarbeitung dienen. Hierbei ist aber eine Abwägung der Interessen der Beteiligten vorzunehmen. 

Beispiele hierfür sind etwa die Videoüberwachung von Eingangsbereichen zur Durchsetzung des 
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Hausrechts, oder die Nennung der Vornamen der Kinder auf ihren Kunstwerken im Rahmen des 

gesetzlichen Bildungsauftrags. 

f) Daneben gibt es noch eine weitere Rechtsgrundlage für eine Datenverarbeitung, welche im Rahmen 

Ihrer Arbeit allerdings nicht von Bedeutung ist. 

3. Datenverarbeitung im Rahmen der pädagogischen Arbeit 

Die Erhebung der Daten bei der betroffenen Person und die Auswahl einer passenden Rechtsgrundlage 

ist Aufgabe des Trägers. Er bestimmt als Verantwortlicher über die Zwecke und Mittel der 

Verarbeitung. Die Daten werden also vom Träger oder auf Weisung des Trägers erhoben. Eine weitere 

Erhebung ist nicht zulässig. 

Praxisbeispiel: 
Der Träger hat das Fotografieren im Kitaalltag mit privaten Smartphones der Mitarbeitenden 
untersagt. Wird jetzt gegen diese Weisung des Trägers verstoßen, findet die Erhebung der Daten nicht 
mehr durch den Träger oder auf Weisung des Trägers statt. Der Träger hat in diesem Fall keine 
Kontrolle mehr über Zwecke und Mittel der Verarbeitung. Aus diesem Grund muss er bei Kenntnis 
einer solchen Verarbeitung entsprechende Maßnahmen treffen, etwa das vollständige Untersagen der 
Nutzung von privaten Smartphones während des Dienstes. 
 
Die Dienstanweisungen des Trägers bzgl. der Verarbeitung personenbezogener Daten dienen also dem 

Schutz der Betroffenen aber auch dem Schutz der Mitarbeitenden vor Schadenersatzansprüchen der 

in ihrem Rechten Verletzten. 

Weiterhin dient die Verarbeitung einem oder mehreren Zwecken. Sind diese Zwecke erledigt, sind die 

Daten zu löschen bzw. zu vernichten.  

Einige Beispiele hierzu: 

a) Scheidet ein Kind aus der Betreuung aus, etwa wegen Übergang in die Schule, wird das Portfolio an 

die Eltern übergeben, da der Zweck, also die Dokumentation der Erlebnisse und der Entwicklung des 

Kindes, erledigt ist. 

b) Werden Fotos für das Portfolio erstellt, sind diese zeitnah von der Kamera bzw. dem 

Gruppensmartphone zu löschen, sobald das Fotos im Portfolio verarbeitet wurde; der Zweck der 

Speicherung zum Ausdrucken ist erledigt. 

c) Handschriftliche Notizen zur Entwicklung des Kindes sind dann zu vernichten, wenn sie in die 

offizielle Entwicklungsdokumentation übernommen wurden. 

Ein weiteres Prinzip der DSGVO ist Datensparsamkeit. Es sind nur diejenigen Daten zu erheben mit 

welchen der Zweck erreicht werden kann. Außerdem dürfen nur Personen Zugriff auf diejenigen Daten 

erhalten, welche sie für ihre konkrete Aufgabe benötigen.  

Beispielsweise müssen die Mitarbeitenden nicht den Grund des Fehlens eines Kollegen kennen, die 

pädagogischen Fachkräfte müssen für die Betreuung des Kindes nicht das Familieneinkommen kennen 

aber auch bei Elternversammlungen brauchen die Eltern keinen Einblick in die Portfolios anderer 

Kinder. Hieraus folgt aber auch, dass im privaten Umfeld keine Daten des Trägers verarbeitet oder 

zugänglich gemacht dürfen. Eine diesbezügliche Regelung ist auch in Ihrem Arbeitsvertrag enthalten. 
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4. Mitarbeiterdaten 

Auch Sie als Mitarbeitende können Betroffene im Rahmen der DSGVO sein, da Sie im Rahmen der 

Beschäftigung beim Träger personenbezogene Daten angeben müssen. Hierunter fallen etwa 

Gesundheitsdaten im Rahmen der arbeitsmedizinischen Untersuchung, AU-Bescheinigungen, der 

Impfstatus oder der Grad der Behinderung. 

Der Arbeitgeber benötigt diese Daten etwa zur Personalplanung oder auch für Abrechnungszwecke. 

Auch diese Daten sind nach Wegfall des Zweckes zu löschen. Eine Besonderheit ist hierbei jedoch, dass 

einige dieser Daten erst nach einer mehrjährigen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist zu löschen sind. 

Näheres hierzu können Sie dem Informationsblatt für Arbeitnehmende entnehmen. 

5. Rechtsfolgen 

Der Datenschutzbeauftragte des Landes Berlin kann bei Verstößen gegen die DSGVO nicht 

unerhebliche Bußgelder gegen den Träger verhängen. Falls der Mitarbeitende hier gegen Weisungen 

des Arbeitgebers gehandelt hat, kann sich der Träger im Rahmen der Arbeitnehmerhaftung ganz oder 

teilweise beim jeweiligen Arbeitnehmenden schadlos halten. Außerdem sind arbeitsrechtliche 

Maßnahmen denkbar. 

6. Fazit 

Folgende Punkte sind beachtenswert: 
a) Die Datenverarbeitung ist nur aufgrund einer rechtlichen Erlaubnis zulässig. „Wissen wollen“ stellt 
keine Erlaubnis dar. 
b) Die Verarbeitung dient einem oder mehreren Zwecken. Sind diese weggefallen, sind die Daten zu 
löschen bzw. zu vernichten. 
c) Die Erhebung hat sparsam zu erfolgen. 
d) Die Daten dürfen nur denjenigen Personen zugänglich gemacht werden, welche diese für ihre 
Aufgaben benötigen. 
e) Bei Zuwiderhandlung sind Bußgelder oder arbeitsrechtliche Konsequenzen denkbar. 
 
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an den Träger oder direkt an unsere Datenschutzbeauftragte 

Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. 

 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

 

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
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Belehrung „Infektionsschutzgesetz (IfSG)“ 

Für den Umgang mit ansteckenden Krankheiten in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas bildet das 
deutsche Infektionsschutzgesetz (IfSG) den rechtlichen Rahmen. 

Das Infektionsschutzgesetz bildet die gesetzliche Grundlage unter anderem für Impfungen (§ 20 
"Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe") und weitere Maßnahmen 
zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten in Deutschland - zum Beispiel welche 
Krankheiten meldepflichtig sind und durch Gesundheitsamt und zuständige Landesbehörde an das 
Robert-Koch Institut gemeldet werden müssen. 

Der 6. Abschnitt des IfSG "Zusätzliche Vorschriften für Schulen und sonstige Gemeinschafts-
einrichtungen" (§§ 33-36) gibt vor, welche Aufgaben und Pflichten Gemeinschaftseinrichtungen wie 
Kita oder Schule, aber auch Eltern und zuständige Behörden bei Auftreten von ansteckenden 
Krankheiten und bei Kopflausbefall haben. Für die Umsetzung und Einhaltung der Vorschriften sind die 
örtlichen Gesundheitsämter zuständig. Sie sind auch Ihr konkreter Ansprechpartner bei Fragen zum 
Infektionsschutz und bieten häufig Infoblätter oder Übersichten für Kitas an. 

Ansteckende Krankheiten und Meldepflicht 

In § 34 wird aufgelistet, bei welchen ansteckenden Krankheiten jemand im Erkrankungsfall oder bei 
Verdacht eine Gemeinschaftseinrichtung solange nicht besuchen darf, bis nach ärztlichem Urteil keine 
Ansteckungsgefahr mehr gegeben ist. Das betrifft zum Beispiel Masern, Mumps, Keuchhusten, 
Scharlach und Windpocken und gilt auch bei Kopflausbefall. Für Kinder unter sechs Jahren gilt der 
vorübergehende Ausschluss auch, wenn sie an einem möglicherweise ansteckenden Brechdurchfall 
erkrankt oder dessen verdächtig sind.  

Des Weiteren ist hier festgehalten, wann die Einrichtung das Gesundheitsamt unterrichten muss und 
welche Aufgaben und Befugnisse das Gesundheitsamt hat, wann Eltern informiert werden müssen und 
- umgekehrt - in welchen Fällen Eltern verpflichtet sind, die Kita oder Schule bei Verdacht auf eine 
möglicherweise ansteckende Erkrankung zu informieren. 

In allen Fällen kann die Einrichtung erst wieder besucht werden, wenn nach ärztlichem Urteil keine 
Ansteckungsgefahr mehr besteht oder bei Kopfläusen keine Weiterverbreitung mehr zu befürchten 
ist. 

Im konkreten Erkrankungsfall handeln 

• Wenden Sie sich bei Auftreten oder Verdacht einer ansteckenden Krankheit in Ihrer Einrichtung, wie 
zum Beispiel Masern, Mumps, Keuchhusten, Scharlach oder Windpocken, an das örtliche 
Gesundheitsamt. Die Gesundheitsämter halten Formulare bereit, aus denen genau hervorgeht, welche 
Angaben erforderlich sind und weitergegeben werden müssen. 

• Das Gesundheitsamt informiert Sie darüber, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen, um weiteren 
Ansteckungen entgegenzuwirken, zum Beispiel bei Kopflausbefall Handtücher oder Decken wechseln, 
auf die in der Einrichtung Kopfläuse gelangt sein können. 

• Das Gesundheitsamt gibt Ihnen auch Auskunft darüber, ob im konkreten Fall alle Eltern informiert 
werden müssen, wie zum Beispiel bei Scharlach oder Kopfläusen. 

• Informieren Sie gegebenenfalls die Eltern über Aushang und/oder Elternbrief umfassend aber 
verständlich über die Krankheit, den Krankheitsverlauf, Krankheitsanzeichen, Inkubationszeit und 
Ansteckungswege. 



 
 

13 | S e i t e    z u l e t z t  a k t u a l i s i e r t  1 9 . 0 7 . 2 0 2 2  
 

 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

 

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
 
 

Anlage 2 Belehrung Umgang mit Lebensmitteln 
 

 
 

Belehrung „Einhaltung der Arbeitszeit“ 
Sie werden hiermit schriftlich darauf hingewiesen, Ihre täglichen Arbeitszeiten einzuhalten. Ein 
früheres Verlassen der Arbeitsstätte ist ohne eine vorherige Vereinbarung nicht möglich. 

Unsere Zusammenarbeit basiert auf Vertrauen, wenn dies nicht gegeben ist, ist eine weitere 
Zusammenarbeit nicht mehr tragbar. 

Ebenso sollten die Gruppenräume und die Küche in einem ordentlichen Zustand hinterlassen werden. 

Wichtige Hinweise aus dem Spätdienst müssen dokumentiert werden und dem Frühdienst zur 
Verfügung gestellt werden. 

 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

 

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
 
 

Belehrung „Einhaltung von Pausenzeiten“ 

Grundsätzlich sollen Arbeitspausen der Erholung sowie der Gesundheit von Arbeitnehmern dienen. 
Durch die Einhaltung der gesetzlichen Pausenzeiten soll außerdem die dauerhafte Leistungsfähigkeit 
der Arbeitnehmer gesichert werden. Somit sind Pausenzeiten sowohl im Sinne der Arbeitnehmer als 
auch im Sinne der Arbeitgeber.   

Gesetzlich vorgeschriebene Pausen müssen auch eingehalten werden und können nicht, wie häufig 
angenommen, später nachgeholt werden. Das Gesetz lässt hier keinen Raum für Kompromisse oder 
Ausnahmen. Auch die Möglichkeit, die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen mit der Einrichtungsleitung 
außer Kraft zu setzen, ist nicht zulässig (§ 4 Arbeitszeitgesetz).  

Der Dienstplan regelt die Pausenzeiten, da der Arbeitnehmer faktisch auch in der Lage ist die Pausen 
zu nehmen, zählen diese nicht zur Arbeitszeit.  

Es gilt ab 6 h Arbeitszeit -> 0,5 h Pausenzeit,  
 
ab 9 h Arbeitszeit -> 1,0 h Pausenzeit die einzuhalten sind. 
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 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

 

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
 
 

Belehrung „Medikamentengabe in der Einrichtung“ 

Wird ein Kind akut krank, dürfen die Fachkräfte der Einrichtung nicht selbst eine Diagnose stellen und 
eigenmächtig Medikamente verabreichen. Zur Verabreichung von Medikamenten an chronisch kranke 
Kinder in Kitas gibt es keine eindeutigen gesetzlichen Regelungen. Die Handhabung kann von Land zu 
Land und je nach Träger der Einrichtung verschieden sein. 

Medikamente zu geben ist weder verboten noch verpflichtend. Wenn Sie in Ihrer Einrichtung einem 
chronisch kranken Kind regelmäßig ein Medikament geben müssen oder Notfälle eintreten können - 
beispielsweise bei einem asthmakranken Kind -, müssen rechtliche Fragen vorab geklärt sein. 

Am besten setzen Sie sich mit allen Beteiligten zusammen und besprechen mögliche Probleme und 
entsprechende Lösungen. Neben Eltern und Kita-Fachkräften kann gegebenenfalls auch der 
behandelnde Arzt oder die Ärztin hinzugezogen werden, um die Vorgehensweise abzustimmen. 

Bei Medikamentengabe in der Einrichtung zu beachten 

• Lassen Sie sich eine eindeutige, schriftliche Anweisung des behandelnden Arztes oder der 
behandelnden Ärztin geben, in der Zeitpunkt der Verabreichung und Dosis des entsprechenden 
Medikaments genau angegeben sind. 

• Lassen Sie sich über mögliche Risiken und Komplikationen informieren, woran Sie zum Beispiel einen 
allergischen Schock erkennen und welche Hilfsmaßnahmen und Notfallbehandlung erforderlich sind, 
wie zum Beispiel „Medikament geben“. 

• Treffen Sie mit den Eltern oder Sorgeberechtigten eine schriftliche Vereinbarung. Sie stellt die 
privatrechtliche Grundlage dar. Diese Einverständniserklärung sollte so klar und deutlich wie möglich 
formuliert sein. Sie können die Anweisung des Arztes und die Erklärungen von Eltern und 
pädagogischen Fachkräften auch zusammen in einem Dokument festhalten. 

• Lassen Sie Medikamente nur durch unterwiesene Personen geben. Sollte keine der unterwiesenen 
Personen zur Verfügung stehen, kann das Kind entweder an dem Tag nicht betreut werden oder Sie 
lassen sich aktuelle Absprachen von den Eltern schriftlich bestätigen. 

• Bewahren Sie Medikamente richtig auf. Das heißt, dass sie an einem sicheren, für Medikamente 
geeigneten Ort aufbewahrt werden (Medikamentenschrank), mit Name des Kindes versehen sind und 
ihnen möglichst eine Kopie der ärztlichen Anweisungen zur Verabreichung beigelegt  

 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

 

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
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Belehrung „Eigenverzehr des Mittagessens durch Fachkräfte“ 

Das Mittagessen steht in erster Linie den Kindern zu, da die Eltern dafür auch bezahlen. Eine 
Refinanzierung zum Mittagessen von Fachkräften ist nicht gegeben. Dennoch ist es dem Träger 
bewusst, dass die Fachkräfte auch beim Mittagessen eine Vorbildfunktion einnehmen. 
Aus diesem Grund haben wir uns auf folgende Regelung geeinigt: 

- Alle Kinder der Einrichtung sollten vom Mittagessen satt werden, jede Einrichtung hat den 
Auftrag, unserem Koch bei Bedarf Rückmeldung (mind. 1 Woche im Vorlauf) über die Menge 
der Portionen zu geben. 

 

- Die Fachkräfte dürfen sich, wenn ausreichend Essen vorhanden ist, einen Teller Mittagessen 
nehmen (Größe: ungefähr einen Frühstücksteller voll, bei Suppen:  eine Müslischale voll). 
Sollte es absehbar sein, dass Essen übrigbleibt, dürfen sich selbstverständlich auch die 
Fachkräfte Nachschlag nehmen. Gern dürfen Speisen, anstelle diese zu entsorgen, mit nach 
Hause genommen werden. 

 

- Die Angebote von Frühstück/ Vesper/ Obst und Gemüse stehen in erster Linie den Kindern zur 
Verfügung. Ein bewusstes Verwehren durch die Fachkraft, über den regulären Bedarf hinaus, 
kann als kinderschutzrelevantes Vergehen im Nachgang angesehen werden. Ein zu großes 
Ungleichgewicht bei der Mengenaufteilung der Kinderportionen ist zu vermeiden. 

 

 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

 

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
 
 

Belehrung „Rauchverhalten“ 

Die Missachtung des Rauchverbotes und der sorglose Umgang mit Tabakresten sind häufige Ursachen 
für die Entstehung von Bränden und Explosionen. Das Rauchen in der Kita und auf dem dazugehörigen 
Außengelände ist verboten und dementsprechend von jedem Beschäftigten konsequent einzuhalten. 

Ferner werden Sie belehrt bei Ausflügen und Fahrten mit den Kindern, das Rauchen gänzlich zu 
unterlassen. Sie dienen als Vorbildfunktion für die Kinder und werden dementsprechend angehalten, 
Ihr Bedürfnis dem Genussmittel nachzugehen, in Ihrer Pause, vor der Arbeit oder nach der Arbeit 
nachzugehen. 

Sollten sich Kinder im Garten befinden (im vorderen sowie auch hinteren Teil) ist das Rauchen zu 
unterlassen. 

Vor Arbeitsbeginn, nach Arbeitsende und während der Pausen, ist das Rauchen nur auf den Ihnen 
bekannten Raucherinseln -bereichen erlaubt. Für die Einrichtungen ohne entsprechende Möglichkeit 
ist das öffentliche Straßenland zu benutzen. Tabakreste sind sorgfältig in die dazugehörigen Abfallbe-
hältnisse zu entsorgen. 

 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 
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Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
 
 

Belehrung „Umgang mit der Außenfläche der Einrichtung“ 

Alle Fachkräfte der Einrichtungen mit Außengelände haben sich gleichermaßen um die Außenein-
richtungen zu kümmern, dies umfasst ebenfalls das Sauberhalten sowie Pflegen der Grünflächen. 

Sichtkontrolle: 

Das Außengelände ist täglich nach Verschmutzungen abzusuchen. Alle Verschmutzungen (z.B. tote 
Tiere, Spritzen, Glas, Zigaretten, Haare, etc.) sind vor der Nutzung durch die Kinder zu beseitigen. 

Pflege: 

Die Grünanlage ist je nach Wetter 1x wöchentlich zu bewässern. Die Sandflächen müssen täglich vor 
der Nutzung ausgeharkt und die Gehbereiche zum Feierabend vom Spielsand frei gefegt werden. 

Mit der Unterschrift verpflichten Sie sich, die beschriebe Sichtkontrolle und Pflege des Außenbereichs 
durchzuführen. 

 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

 

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
 
 

Belehrung „Benutzung Waschmaschine“ 

Diese Belehrung gilt ausschließlich für Kindertageseinrichtungen, bei denen sich die Waschmaschinen 
in der Küche befinden. Für Kindertageseinrichtungen, bei denen dies nicht der Fall ist, ist diese 
Belehrung nicht zu beachten. Es gelten in diesem Bereich bestimmte Richtlinien des Gesund-
heitsamtes, die eingehalten werden müssen. 

Das Wäschewaschen hat zeitlich getrennt von der Essensausgabe bzw. der Essenszubereitung zu 
geschehen. 

Einen Zeitplan zur Umsetzung dieser Richtlinien ist von jedem Team zu erstellen. Kontaminierte 
Wäsche muss getrennt vom Küchenbereich bis zum Waschen aufbewahrt werden.  

 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

 

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
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Belehrung „Umgang mit Fotos“ 

Es ist ausdrücklich untersagt, Kinder vollständig unbekleidet zu fotografieren oder Nahaufnahmen von 
Körperteilen zu machen.  

Situationen, in denen die Kinder beispielsweise für Badespaß-Angebote fotografiert werden sollen, 
sind ausdrücklich die Einverständniserklärung inklusive Unterschrift vorab durch die Eltern einzuholen. 

Es dürfen keine Dokumentationen durch Fotos in kinderschutzrelevanten Angelegenheiten erstellt 
werden. Ablaufrichtlinien enthält das trägerinterne Kinderschutzkonzept, welches in jeder Einrichtung 
einsehbar ist. 

Sollte es zu einem Verstoß kommen, ist dieser sofort dem Träger zu melden. Ein Verstoß gegen diese 
Regelung führt zu sofortigen Konsequenzen. Der Träger behält es sich vor, unangekündigt 
Digitalkameras, Diensthandys sowie die Dienst-PCs/Laptops/Notebooks auf die Einhaltung hin zu 
überprüfen. Erstellte Fotos sind gemäß den Datenschutzrichtlinien (s.o.) weiter zu bearbeiten oder 
aufzubewahren. 

 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

 

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
 
 

Belehrung „Umgang mit Pfandflaschen“ 

Private Pfandflaschen müssen zum Feierabend entweder mit nach Hause genommen werden oder in 
den eigenen Spint eingeschlossen werden. 

Der Träger übernimmt keinen Schadensersatz für Pfandflaschen aus dem privaten Gebrauch, die ab-
handenkommen. 

 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

 

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
 
 

Belehrung „Umgang mit der Schlafwache bei schlafenden Kindern in der 
Mittagsphase“ 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Kinder in der Schlafsituation in den Räumlichkeiten nicht 
unbeaufsichtigt zurückzulassen sind.  

Es ist sicherzustellen, dass mindestens eine Person die Schlafwache im Beisein der Kinder (im gleichen 
Raum) gewährleistet. 
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 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

 

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
 
 

Belehrung „Handyverbot innerhalb der Arbeitszeit“ 

Hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass jegliche Nutzung privater Telefone (Handy/ Smartphone) 
während der kompletten Arbeitszeit nicht gestattet ist. 

Diese Regelung tritt in Kraft, da die Beschäftigung mit dem privaten Telefon bereits in der Vergangen-
heit für erhebliche Ablenkung sorgte. Der sichere und flüssige Betriebsablauf wird hierbei gestört und 
führt unter Umständen zur Nichteinhaltung der Aufsichtspflicht.  

Ein Verstoß wird zu den entsprechenden arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen, bis hin zur 
außerordentlichen Kündigung. 

 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

 

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
 
 

Belehrung „Rückführung der Essensbehälter (Großküche)“ 

Hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass alle Essensbehälter in einem sauberen und von Essensresten 
befreiten Zustand in die Großküche zurückzuführen sind.  

Die Reinigung erfolgt unter Nutzung von mit Spülmittel versetztem warmen Wasser. Anschließend sind 
die Essensbehälter sowie Transportboxen trocken abzuwischen und wieder zu verpacken. Die 
Lagerung bis zur Rückgabe an die Küche hat so zu erfolgen, dass eine erneute Verunreinigung 
vermieden wird. 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass ungereinigte oder von Essensresten nicht 
ausreichend befreite Behälter unter Umständen zu einer schnellen Keimbildung führen. 

Weisen Sie bitte auch Praktikanten, Hauswirtschaftskräfte und anderweitig zeitweise in Ihrer 
Einrichtung eingesetztes Personal auf diese Regelung hin.  

 Diese Belehrung habe ich gelesen, verstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

 

 

Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 
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